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Information und Vereinbarung zum 
„Basistarif“ 

 
Besonderheiten und Möglichkeiten des Basistarifs 
Ihrer privaten Krankenversicherung 

 
 
Liebe/r Praxisbesucher/in ! 

 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen wichtige Hinweise 
geben, um Sie über die Eigenheiten Ihres Basistarifs 
zu informieren. Oft sind die betroffenen Patienten 
diesbezüglich noch nicht weit genug aufgeklärt. Bitte 
nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit für die 
folgenden Informationen. 

 
 
Was ist der Basistarif ? 

 
Beim Abschluss dieses Vertrages hat man Ihnen 
sicherlich mitgeteilt, dass Sie eine 
„Teilkaskoversicherung mit hoher Selbstbeteiligung“ 
abgeschlossen haben. 
Das bedeutet für Sie eine niedrige Prämie für wenig 
Leistung. 
Dieser „brancheneinheitliche Basistarif“ hat zum 
1.1.2009 den früheren „Standardtaif“ abgelöst. 

 
 
Was ist das Besondere an diesem Tarif ? 

 
Dieser Tarif beinhaltet den reduzierten (!) 
Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen. Er 
liegt im Abrechnungshonorar (2.0-facher Satz) 
allerdings noch unter dem Niveau der Sozialhilfe 
(ca.2.3-facher Satz). 

 
Selbst der größere Umfang der gesetzlichen 
Krankenversicherungen umfasst nur die sog. 
„ausreichende und wirtschaftliche“ Behandlung, 
sozusagen den Mindeststandard. Viele Leistungen wie 
Implantate, Vollkeramik, Funktionsanalysen oder 
aufwändige Wurzel-, Zahnfleisch- und 
Knochenbehandlungen sind möglicherweise nicht 
mitversichert. 
 
Es besteht bei dem Basistarif zudem keine 
Behandlungspflicht wie bei den gesetzlich versicherten 
Patienten! Dies bedeutet, der Zahnarzt kann eine nicht 
dringend benötigte Behandlung ablehnen 
(Bundesverfassungsgericht Az:1 BvR 807/08 und 1 
BVR 808/08; 
www.arztwiki.de/wiki/Sicherstellungsauftrag) 
 
 
Was bedeutet das für unsere Praxis ? 
 
Ein Zahnarzt kann nicht dazu gezwungen werden zum 
Basistarif zu behandeln, Schmerzpatienten natürlich 
ausgenommen. 
 
Bei den zuvor beschriebenen Abrechnungshonoraren 
können wir weder ausführliche Beratungen, noch 
besonders aufwändige und sorgfältige Behandlungen 
betriebswirtschaftlich stimmig erbringen. 
Damit würden wir noch nicht einmal eine Deckung 
unserer Aufwände und Kosten erreichen. 
 
 
Wir haben uns einen langfristigen Praxiserfolg mit 
einem sehr hohen Maß an Beratungs-, 
Behandlungs- und Servicequalität auferlegt.  
 
Aus diesem Grunde ist es für uns nicht möglich, 
medizinisch, mit zweierlei Maß zu messen. 
Eine schnelle, „stark abgespeckte“ Behandlung mit 
reduziertem Honorar und womöglich 
schlechterer/unvollständiger Ergebnisqualität möchten 
wir in unserem Hause niemandem bieten. 
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Wie ist unsere Lösung für Sie ? 
 
Wir werden Sie bei Ihrem ersten Termin zu den 
Bedingungen des Basistarifs behandeln. Der 
Leistungsumfang wird im Normalfall eine 
Grunduntersuchung mit Röntgenaufnahme, 
Vitalitätsprüfung und Beratung beinhalten. Bei einem 
Notfall werden auch alle notwendigen Leistungen zur 
Schmerzbeseitigung entsprechend dem Basistarif 
berechnet. 
 
Alle weiteren Behandlungen in unserer Praxis werden 
jedoch, wie bei allen übrigen Privatpatienten, ohne 
Einschränkungen und auf Grundlage der 
Gebührenordnung für Zahnärzte liquidiert. (§2.2 GOZ) 
Wir informieren Sie über die zu erwartenden Kosten 
mit einem Kostenvoranschlag, welcher bei bestimmten 
Leistungen zwingend vorgeschrieben ist. 
 
Darüber hinaus stehen wir Ihnen 
selbstverständlich mit Rat und Tat jederzeit zur 
Verfügung. 
 

 
 
 

Bestätigende Kenntnisnahme und 
Einverständniserklärung 

 
Ich habe den Inhalt dieses Schreibens 
verstanden und bin mit den genannten 
Bedingungen einverstanden. 
 
Mir ist bekannt, dass ich bei der Behandlung 
durch die Mund-Zahn-Kiefer Zahnmedizinischen 
Praxis Dana Vogt 
eine Zahnarztrechnung erhalten werde, deren 
Honorarhöhe oberhalb der reduzierten 
Steigerungsfaktoren des Basistarifs angesetzt 
sein wird. 
 
Ich weiß, dass diese Beträge, welche mir nicht 
von meiner Versicherung erstattet werden, 
selbst zu tragen sind. 

 
 
 
 

_____________ _______________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des 
Praxisbesuchers / 
Sorgeberechtigten 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ferdinand - Sauerbruchstr. 36 
56073 Koblenz 
 
Tel: 0261 – 95 22 50 90 
Fax: 0261 – 95 22 50 49 
 
info@mund-zahn-kiefer.de 
www.mund-zahn-kiefer.de 


